Fahrzeugschäden in Waschstraßen
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Wer haftet eigentlich, wenn es in Autowaschanlagen zu Beschädigungen am Fahrzeug kommt? "Die Haftungsfrage ist schwierig", weiß ÖAMTC-Chefjurist Martin Hoffer. "Betreiber von Waschstraßen rechtfertigen sich meist mit einem Verweis auf die Geschäftsbedingungen." In diesen wird seitens der Betreiber fast immer die Haftung für außen an der Karosserie angebrachte Teile wie etwa Spiegel, Antennen oder Dachträger abgelehnt, wenn diese nicht eingeklappt oder abmontiert waren. Kommt es jedoch zu einem Schaden, etwa durch eine Fehlfunktion der Waschanlage, muss man sich mit der Ablehnung der Ansprüche allerdings nicht abfinden. "Wenn der Waschstraßenbetreiber seine Unschuld nicht beweisen kann, kann er haftbar gemacht werden", erklärt der ÖAMTC-Experte. Dazu ist es ratsam, so viele Beweise wie möglich zu sammeln. Im Schadensfall ist sofort Meldung beim Waschstraßenbetreiber zu erstatten. 

Bildnummer: 64024663

[ ——

Wt g, e i Adowscanigen s Sschicgen s
P s s 14 TS Sty



